














voestalpine AG 
27. ordentliche Hauptversammlung am 3. Juli 2019

Finanzinstrumente im Sinne von § 174AktG kostenintensivere Kapitalmaßnahmen ersetzt, günstige 

Finanzierungskonditionen bietet und eine flexible langfristige Geschäftsplanung und Verwirklichung der 

geplanten Unternehmensziele zum Wohle der Gesellschaft und, damit verbunden, auch aller Aktionäre 

sichert. Ohne Ausschluss des Bezugsrechts ist es der Gesellschaft nicht möglich, vergleichbar rasch und 

flexibel auf günstige Marktkonditionen zu reagieren. 

Der Vorstand der Gesellschaft erwartet, dass der Vorteil der Gesellschaft aus der Begebung von 

Finanzinstrumenten im Sinne von § 174 AktG unter Bezugsrechtsausschluss allen Aktionären 

zugutekommt und den (potentiellen) verhältnismäßigen Beteiligungsverlust der vom Bezugsrecht 

ausgeschlossenen Aktionäre klar überwiegt, sodass daher auch insgesamt das Gesellschaftsinteresse 

den Nachteil der Aktionäre durch den Ausschluss des Bezugsrechts überwiegt. 

Zusammenfassend kann daher bei Abwägung aller angeführten Umstände festgestellt werden, dass der 

Bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und im 

überwiegenden Interesse der Gesellschaft sachlich gerechtfertigt und geboten ist. 

Linz, am 20. Mai 2019 

Der Vorstand 

Herbert Eibensteiner 

Robert Ottel Franz Rotter 
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    Eibensteiner Franz Kainersdorfer 

Peter Schwab




